
ÖR1 - Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität und Erhaltung von Lebensräumen

ÖR1a - nichtproduktive Flächen auf Ackerland 
Kulisse: AL Mindestflächengröße: 0,1000 ha

Höhe Einheitsbetrag: 300 - 1300 EUR/ha

siehe Anlage

Fördervoraussetzungen im Antragsjahr: Hinweise:

- Beantragung von 

ganzen Bruttoschlägen (Brache -NC gemäß NC- Liste) sowie

Teilflächen (NNF) innerhalb der Bruttoschläge

möglich, keine Überlappung von Teilflächen innerhalb eines Bruttoschlags

- Brachliegen der Fläche ab 01.01. des Antragsjahres - Anrechnung nicht geschützter, sogenannter "anderer oder kleiner" Landschaftselemente möglich

- Selbstbegrünung oder aktive Begrünung durch Aussaat (keine Reinsaat) - Ausnahmeregelung zur Futternutzung bei Wetterextremen ist ausgeschlossen

- Saatgutmischung muss Beitrag zur Biodiversität leisten (mindestens 2 Arten)

- kein Einsatz von Düngemitteln, einschließlich Wirtschaftsdünger und Pflanzenschutzmitteln

- keine landwirtschaftliche Nutzung

- Beweidung mit Schafen oder Ziegen ab 01.09. zulässig

- keine Ernte der Folgekultur bis 31.12. des Antragsjahres

FRL AUK FRL ÖBL Öko-Regelungen (ÖR) FRL AZL

- AL 5a, AL 5b, AL 5c, AL 8 und AL 13 - ja - ÖR1b und ÖR7 - nein

- AL 10  nur in Kombination mit AL 5b oder c
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GAPDZV Anlage 5 Nummer 1.1; GAPDZV Anlage 4 Nummer 1a

Kombinationsmöglichkeiten

- Bereitstellung von förderfähigem Ackerland für die über GLÖZ 8 (4 %) hinaus 

bereitgestellten Flächenteile

Ausnahme: Düngung und PSM-Anwendung zur Herbstbestellung, unter Beachtung 

des Fachrechts, zulässig

- Bodenbearbeitung für Saatbettbereitung ab 01.09. zulässig (Winterraps und 

Wintergerste - ab 15.08. zulässig)

- keine Anrechnung von Konditionalitäten-Landschaftselementen und Ackerland mit 

Agroforstsystemen

- Durchführung der landwirtschaftlichen Mindesttätigkeit bis spätestens 15.11.


